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Kleine Anfrage 
der Abgeordneten Andrea Lederer und der Gruppe der PDS/Linke Liste 

Übernahme der PDS-Liegenschaften unter dem Code-Wort „D-Day" 

Wie Pressemitteilungen zu entnehmen ist, geht aus einem inter-
nen Papier der Treuhandanstalt vom 11. Juni 1991 mit dem Titel 
„Übersicht über die notwendigen Maßnahmen im Rahmen der 
Übernahme der Verwaltung der PDS-Grundstücke" die Vorberei-
tung und Planung der Treuhandanstalt für diese Aktion in Ab-
stimmung mit Stellen des Bundesministeriums des Innern und des 
Bundesministeriums der Finanzen unter dem Code-Wort „D-Day" 
hervor. In einem diesem Papier wohl anhängenden „Entwurf 
einer Musterverfügung" werden Persönlichkeiten des öffent-
lichen Lebens (Else Stratmann und Alice Schwarzer) als Ge-
schäftsführerinnen einer fiktiven „Gemeinnützigen Gesellschaft 
zur Förderung des menschlichen Glücks" genannt. 

Wir fragen die Bundesregierung: 

1. War der Bundesregierung oder Mitgliedern der Bundesregie-
rung bekannt, daß die Übernahme der PDS-Liegenschaften 
am 24. Juni 1991 durch die Treuhandanstalt unter dem Code-
Wort „D-Day" vorbereitet wurde? 

Wenn ja, welchen Mitgliedern der Bundesregierung war dies 
bekannt? 

2. Haben die Bundesregierung oder Mitglieder der Bundesregie-
rung die Übernahme der PDS-Liegenschaften veranlaßt? 

a) Wenn ja, gehörte dazu auch die konkrete, nun bekannt 
gewordene Planung unter dem Code-Wort „D-Day"? 

b) Wenn nein, wer hat die Planung unter dem Code-Wort 
„D-Day" veranlaßt? 

3. In welcher Form und in welchem Umfang waren Stellen des 
Bundesministeriums des Innern und des Bundesministeriums 
der Finanzen an Planung und Durchführung der Übernahme-
aktion beteiligt? 

Welche Kenntnisse hat die Bundesregierung darüber, wie 
während Planung und Vollzug Kontakt und Abstimmung mit 
dem Bundesministerium des Innern und dem Bundesministe-
rium der Finanzen gehalten wurde? 
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4. Welche Kriterien haben zur Festlegung des „D-Days" auf den 
den 24. Juni 1991 geführt? 

5. Welche Kriterien haben dazu geführt, daß ein Widerruf der 
Maßnahme „D-Day" bis zum 21. Juni 1991, 12.00 Uhr vorbe-
halten wurde? 

Wer oder welche Behörde hätte den Widerruf veranlassen 
können? 

6. Welche Voraussetzungen oder Ereignisse hätten dazu geführt, 
daß die Maßnahme unter dem Code-Wort „D-Day" bis zum 
21. Juni 1991, 12 Uhr, widerrufen worden wäre? 

Hätten auch Voraussetzungen oder Ereignisse nach dem 
21. Juni 1991, 12 Uhr dazu führen können, daß diese Maßnah-
men widerrufen werden? 

Wenn ja, welche? 

7. Aus welchem Grund wurde bei der Planung für die Übernah-

meaktion eine Beschlagnahme der Akten der Verwaltungsge-
sellschaften gemäß § 20 a Abs. 4 Parteiengesetz — DDR durch 
die Unabhängige Kommission gegenüber einer selbstverfüg-
ten Beschlagnahme im Rahmen öffentlich-rechtlichen Han-
delns nach §§ 6, 8ff. VwVG bevorzugt? 

8. Hat die Unabhängige Kommission das Ansinnen der Treu-
handanstalt, eine Beschlagnahme durch die Unabhängige 
Kommission gemäß § 20 Abs. 4 Parteiengesetz — DDR durch-
zuführen, abgelehnt? 

Wenn ja, mit welcher Begründung? 

9. Ist der Bundesregierung bekannt, warum Amtliche Bekannt-
machungen an Mieter von der Übernahme durch die Treu-
hand betroffener Objekte erst zwei Tage später in Regional-
zeitungen veröffentlicht wurden? 

10. Trifft es zu, daß die Liquidation der Verwaltungsgesellschaf-

ten in Vorbereitung ist? 

Wenn ja, welche Maßnahmen sind für die Liquidation ge-

plant? 

Teilt die Bundesregierung die Auffassung, daß die Liquidation 
der Verwaltungsgesellschaften unnötige Kosten verhindert? 

Wenn ja, worin bestehen die unnötigen Kosten? 

11. Welche Auffassung vertritt die Bundesregierung zur Verwen-

dung des Begriffes „D-Day" für den Maßnahme-Plan der 

Treuhandanstalt? 

Teilt die Bundesregierung die Auffassung, daß die Wahl des 
Begriffes „D-Day" eindeutig militärisch als „Tag des Ang riffs" 
bzw. „Tag, an dem die Operation beginnt" definiert ist? 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß die alliierte Landung im 
Jahr 1944 als „D-Day" bezeichnet wurde und die zweite Front 
zur Befreiung vom Hitlerfaschismus eröffnete? 
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12. Wie erklärt sich die Bundesregierung die Verwendung eines 
Begriffs, der den Auftakt zur Niederschlagung des Hitler-
faschismus terminierte, für Maßnahmen, die sich gegen Immo-
bilien, Liegenschaften und Vermögenswerte einer legalen 
Oppositionspartei richten? 

Hält die Bundesregierung eine Übertragung der Rollen von 
Alliierten und dem deutschen Faschismus auf die Rolle der 

Treuhandanstalt gegenüber der PDS für angebracht? 

Wenn ja, warum? 

Teilt die Bundesregierung die Auffassung, daß es eine 
geschmacklose Verkehrung der Beg riffe ist, wenn eine Opera-
tion gegen eine demokratische Oppositionspartei in gleicher 
Weise wie eine der Operationen zur Niederschlagung des 
Hitlerfaschismus bezeichnet wird? 

Wenn nein, warum nicht? 

13. Hat die Bundesregierung eine Erklärung dafür, daß ausge-
rechnet ausgewiesen demokratische und feministische Per-
sönlichkeiten wie Elke Heidenreich alias Else Stratmann und 
Alice Schwarzer in der „Musterverfügung" genannt werden? 

Wie bewertet sie diesen Umstand? 

Teilt sie die Auffassung, daß in der Verwendung dieser 
Namen für eine repressive Operation gegen eine Oppositions-
partei eine psychische Bedrohung dieser Personen liegt? 

14. Teilt die Bundesregierung die Auffassung, daß mit der Ver-
wendung des Begriffes „D-Day" in Kombination mit den ge-
nannten Personen ein erhebliches Ausmaß an Gewaltphanta-
sien gegenüber diesen Menschen und den Meinungen, die sie 
repräsentieren, zum Ausdruck kommt? 

Wenn ja, wie bewertet sie diesen Umstand, und welche Maß-
nahmen wird sie ergreifen, solches künftig auszuschließen? 

Wenn nein, warum nicht? 

15. Ist die Bundesregierung der Auffassung, daß Mitarbeiter, die 
ihren Phantasien dergestalt freien Lauf lassen, für ihre Auf-
gaben besonders qualifiziert sind? 

Wenn nein, welche Maßnahmen gedenkt sie zu ergreifen bzw. 
gegenüber der Treuhandanstalt anzuregen? 

16. Welche. Gründe hat nach Meinung der Bundesregierung die-
ses generalstabsmäßige Vorgehen gegen die oppositionelle 
PDS, wobei unter generalstabsmäßig hier die Festlegung ein-
zelner Schritte, die logistische Absicherung, die Festlegung 
der beteiligten Beamten bis hin zur Planung der Öffentlich-
keitsarbeit nach Vollzug der Maßnahmen gemeint ist? 

Aufgrund welcher Erkenntnisse kann die Bundesregierung 
zusammenfassend ausschließen, daß der D-Day-Plan an Start 

und Verlauf des PDS-Parteitages gebunden war? 

17. Ist der Bundesregierung die Planung weiterer Maßnahmen 

gegen Oppositionsparteien bekannt? 

Wenn ja, unter welchen Code-Worten? 
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18. Ist die Bundesregierung bereit, den zitierten Plan zur Über-
nahme der Verwaltung der PDS-Grundstücke sowie den 
damit in Zusammenhang stehenden Entwurf einer Musterver-
fügung der Treuhandanstalt in vollem Umfang allen Abgeord-
neten des Deutschen Bundestages zur Verfügung zu stellen? 

Wenn ja, bis wann werden die Dokumente zur Verfügung 
gestellt? 

Wenn nein, warum soll dies nicht geschehen? 

Bonn, den 18. Juli 1991 

Andrea Lederer 
Dr. Gregor Gysi und Gruppe 


